
486 Heinrich Büttner,

diese Zeit fast völlig ohne Verbindung mit Fraumünster gewesen 
sein.

Eine Urkunde Luzerns mit dem Datum von 917/18 ist in diesem 
Zusammenhang noch zu besprechen. 1) Sie ist auf der Rückseite 
des Rodels mit den Traditionsnotizen aus dem frühen 9. Jahrhundert 
überliefert in Schrift des 12. Jahrhunderts, aber zum großen Teil 
unlesbar geworden. Sie wäre von hohem Wert für die Geschichte des 
Alpenraumes, wenn an ihrer Echtheit nicht erhebliche Zweifel be­
stünden. Der Sachverhalt stellt sich folgendermaßen dar: ein Gildiso 
vergabt in Frankfurt vor König Konrad I. Güter an Luzern, die ihm 
einst ein gewisser Ermoldus übergeben, dann aber wieder entzogen 
und erst kurz vor seinem Tode zurückerstattet hatte. Nach Beendi­
gung von Kämpfen in Oberitalien war Ermoldus auf der Rückkehr 
über die Alpen im Kloster Luzern gut aufgenommen und verpflegt 
worden. Die genannten Kämpfe können nach Lage der Dinge nur 
unter König Arnulf am Ausgang des 9. Jahrhunderts stattgefunden 
haben. 2) Bei Ermoldus — die Echtheit des gesamten Inhaltes der 
Urkunde vorausgesetzt — kann es sich nur um einen Versprengten 
gehandelt haben; denn die Rückkehr Arnulfs erfolgte über den Paß 
des Großen St. Bernhard. Aus der Notiz eine Eröffnung des Gotthard­
weges zu folgern, ist ein zu weitgehender Schluß; bei einer Verirrung 
oder Flucht bestanden viele Möglichkeiten der Alpenüberquerung, 
auch auf sonst ganz unbegangenen Pässen und Pfaden. Der Urkunde 
aber stehen nicht nur formale Bedenken ernster Art gegenüber, 
sondern auch sachliche. König Konrad I. hatte weder im Raum des 
burgundischen Reiches noch im Bereich des schwäbischen Herzog­
tums, das eben zu neuer Macht emporzuwachsen begann, den 
nötigen Einfluß, um eine Schenkung zur Geltung zu bringen, auch 
wenn das Objekt in seinem Herrschaftsbereich lag. I. Müller hat 
für die Urkunde von 917/18 auf die auffällige Parallele hingewiesen 
zur gefälschten Widourkunde betreffend den Lukmanierpaß und 
erblickt in dem Luzerner Text nur eine Fälschung des 12. Jahr­
hunderts. 3) In der Tat dürfen wir diese Urkunde nur benutzen für 
das Bild, das man sich im 12. Jahrhundert im Kloster Luzern über 
die Benutzung der Alpenpässe machte, wenn auch ein echter Vor-
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